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Fachverband Tischtennis Bremen e.V. (FTTB)

Anschrift: 28058 Bremen, Postfach 10 58 71 oder Geschäftsstelle: Haus des Sports, (
Eduard-Grunow-Str. 30, 28203 Bremen (
Geschäftszeit: Mo. 16.00 h – 19.00 h und nach telefonischer Vereinbarung (     

( 0421 / 744 80, Fax: 0421 / 70 00 35 ( Email: fttbremen@t-online.de (
 Bankverbindung: Die Sparkasse Bremen AG, BLZ 290 501 01, Kontonummer: 100 88 20( 

Antrag auf Jugendfreigabe

für den Spielbetrieb der Jugendlichen in Damen- oder Herrenmannschaften

❒  nach WO Abschnitt I 4.1 - als Stammspieler(in) -
❒  nach WO Abschnitt I 4.2 - als Ersatzspieler(in) -

- zutreffendes Kästchen bitte ankreuzen -

(Anträge sind bis zum 15. Juni für die Vorrunde und bis zum 1. Dezember für die Rückrunde zu stellen.)

für die Spielzeit                 /



zu senden an:
►den Beauftragten für Jugendsport 
bei allen Freigaben für den Mannschaftsspielbetrieb nach WO Abschnitt I 4.1,  
des FTTB:
Abschnitt I 4.2 oberhalb der Kreisligen Damen und Herren sowie sämtliche Freigaben von Schülern und Schülerinnen;  

►den Beauftragten für Jugendsport
bei Freigaben nach WO I 4.2 für den Mannschaftsspielbetrieb der Mädchen

des jeweiligen Kreises:
und Jungen in den Kreisligen Damen und Herren und darunter befindliche Spielklassen;

	(genaue Anschrift des antragstellenden Vereins)

(Verein)

        (Abteilungsleiter)

    
    (Straße / Hausnummer)

       (Postleitzahl / Ort )







	        (Jugendlicher, Jugendliche)

                             (Nachname / Zuname)

       (Vorname)

    (Geburtsdatum)

                               (Spieler ID-Nummer)



Unter Bezugnahme auf die Wettspielordnung (Ziffer I 4) und die Durchführungsbestimmungen des FTTB beantragen wir mit der nachstehenden Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten die Freigabe des / der o.a. Jugendlichen. Der / die   Jugendliche   soll   unter   Berücksichtigung   der   Spielstärke-Reihenfolge    mit   Beginn     der       Vor- / Rückrunde         

20
/_______  vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Organe - wie folgt eingesetzt werden:

(Damen- / Herrenmannschaft)


   (Spielklasse)



  (Platz / Position)

           (Ort / Datum)




         
                (Unterschrift des Abteilungsleiters)


Einwilligungserklärung der / des Erziehungsberechtigten

Nach eingehender Unterrichtung über den Ablauf des Spielbetriebes bei den Damen / Herren und der damit verbundenen stärkeren Belastung bin ich / sind wir damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn künftig in der oben aufgeführten Damen- / Herrenmannschaft mitwirkt. Ich / wir erkläre(n), dass keine körperlichen Beeinträchtigungen meiner Tochter / meines Sohnes vorliegen, die dem vorgesehenen Einsatz entgegenstehen. Auf Anforderung legen wir / ich eine sportärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vor.

Mir / uns ist insbesondere bekannt, dass die von dieser Mannschaft auszutragenden Spiele auch außerhalb der für den Jugendspielbetrieb festgelegten Zeiten liegen können. Diese Erlaubnis erteile(n) ich / wir unter der Voraussetzung des jederzeit möglichen Widerrufs, von dem alle vorstehend aufgeführten Stellen ggf. rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden.

           (Ort / Datum)




         
      (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)

Informationsblatt zu den Bestimmungen der Jugendfreigaben

Wettspielordnung (WO) des DTTB mit Durchführungsbestimmungen (DB) des FTTB,

Buchstabe I, Ziffer 3 und 4 (4.1, 4.2)

3     Allgemeine Freigabevorschriften

Für die Freigabe von Jugendlichen / Schülern zu offiziellen Veranstaltungen (gemäß WO A 3.2) in der Herren- und Damenklasse müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

3.1 Erlaubnis des / der Erziehungsberechtigten;

3.2 Genehmigung durch die zuständige Instanz;

3.3 Die Mitgliedsverbände können für ihren Bereich zusätzliche Freigabevoraussetzungen (z B ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) festlegen.

Soweit in diesem Abschnitt nicht anders geregelt, behalten Jugendliche / Schüler mit der Freigabe die Startberechtigung für offizielle Veranstaltungen in der Jugend- / Schülerklasse. Eine Freigabe kann von der zuständigen Instanz widerrufen werden.

zu 3.3 Die Freigabe ist vom Verein für jede Spielzeit (Vor- und / oder Rückrunde) schriftlich auf den Vordrucken des Verbandes zu beantragen. Für die Vorrunde ist der Antrag bis spätestens 15.06., für die Rückrunde spätestens bis zum 1.12. eines jeden Jahres bei der zuständigen Stelle einzureichen.

4     Regelung für Mannschaftsmeisterschaften und Mannschaftspokalspiele

Die Anträge auf Freigabe von Jugendlichen / Schülern für Mannschaftsmeisterschafts- und Pokalspiele in einer Herren- oder Damenmannschaft sind unter Einhaltung des vom Mit​gliedsverband vorgeschriebenen Instanzenweges an den Verbandsjugendwart zu richten, der alleine berechtigt ist, die Freigabe zu erteilen, zu verweigern oder andere Instanzen mit dieser Entscheidung zu beauftragen.

4.1 Wird einem Jugendlichen / Schüler eine Freigabe als Stammspieler in einer Herren- oder Damenmannschaft erteilt, so verliert er für die Zeit der Freigabe das Recht auf Teilnahme an Mannschaftsmeisterschafts- und -pokalspielen der Jugend- / Schülermannschaften seines

Vereins.

4.2 Die Mitgliedverbände können die Freigabe von Jugendlichen / Schülern als Ersatzspieler in einer Damen- oder Herrenmannschaft und den Start von Jugend- und Schülermannschaften (deren Spieler keine Freigabe nach Punkt 4.1 haben) in einer Herren- oder Damenspielklasse in eigener Zuständigkeit regeln.

Zu 4.1.

Leistungsstarke Jugendliche können unter nachfolgender Regelung als Stammspieler in Da​men- und Herrenmannschaffen eingesetzt werden.

4.1.1. Sämtliche Freigabeanträge sind an den Beauftragten für Jugendsport des FTTB  zu richten.

4.1.2. Eine Freigabe können erhalten:

4 1.2.1. Jugendliche, die mindestens in der Stadtliga Herren bzw. Stadtliga Damen zum Einsatz kommen sollen.

4.1.2.2. Jugendliche, die in der 1. Herrenmannschaft oder 1. Damenmannschaft ihres Vereins zum Einsatz kommen sollen.

4.1.3. Ausnahmen von 4.1.2. kann der Beauftragte für Jugendsport des FTTB in Abstimmung mit dem FTTB - Ausschuss für Wettkampfsport zulassen. Hierzu ist jedoch eine Begründung durch die Vereine erforderlich. Die Gründe sind gegebenenfalls zu belegen. Als Gründe kommen grundsätzlich in Frage:

· Berufsausbildung,

· Der Verein  hat zu wenig Jugendliche für eine Jugendmannschaft. (Achtung: Es muss beachtet werden, dass Schülerinnen, Mädchen und Schüler gegebenenfalls in Jungenmann​schaften spielen können.)

4.1.4. Die Jugendfreigabe nach WO I 4.1 muss im Meldeformular(MMF) der Mannschaft, für die der Ju​gendliche freigegeben wurde, mit o.g. Ziffer kenntlich gemacht werden. Durch die Freigabe erlangt der Jugendliche die Berechtigung in einer höheren Mannschaft bis zu drei mal einge​setzt zu werden. Ein vierter Einsatz und damit ein Festspielen in dieser höheren Mannschaft ist nicht erlaubt und wird als Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers gewertet. Ein Auf​rücken von freigeholten Jugendlichen ist eben falls nicht möglich.

4.1.5. Nimmt ein freigegebener Jugendlicher 5 Mal in Folge an den Meisterschaftsspielen seiner Mannschaft nicht teil, erlischt die Freigabe.

4.1.6. Beim Wechsel der Spielberechtigung eines nach o.a. Bestimmungen freigegebenen Jugendlichen erlischt die Freigabe.

4.1.7. Nach dem Ablauf der Halbserie prüft die spielleitende Stelle, ob der Jugendliche seiner Spielstärke entsprechend eingesetzt wurde. Ist dies nicht der Fall, so wird mit der Freigabeinstanz zusammen umgestellt, gegebenenfalls auch über den Mannschaftsrahmen hinaus. Entfällt dadurch jedoch die Voraussetzung nach 4.1.2, so erlischt die Freigabe.

Zu 4.2.

Jugendliche können unter nachfolgender Regelung als Ersatzspieler in Damen und Herrenmannschaften  eingesetzt werden, um den Übergang zu den Erwachsenen zu fördern.

4.2.1. Alle Anträge für Spielklassen oberhalb der Kreisligen Damen und Herren sind an den Beauftragten für Jugendsport des FTTB zu richten. Dieser erteilt die Freigabe, wenn der Jugendliche entsprechend seiner Spielstärke eingesetzt wird und Stammspieler einer Mädchen- oder Jungenmannschaft ist.

4.2.2. Anträge für Kreisligen und tiefere Spielklassen sind an die jeweiligen Beauftragten für Jugendsport des Kreises zu richten. Sie erteilen die Freigabe, wenn die Jugendlichen entsprechend ihrer Spielstärke eingesetzt werden und Stammspieler einer Mädchen- oder Jungenmannschaft sind.

4.2.3. Die 4.2.-Freigabe ist grundsätzlich auf Mädchen und Jungen beschränkt. In Ausnahmefäl​len kann der Beauftragte für Jugendsport des FTTB in Abstimmung mit dem FTTB - Ausschuss für Wettkampfsport  auf begründeten Antrag der Vereine für Schülerinnen und Schüler eine Freigabe erteilen.

4.2.4. Die Ersatzspielberechtigung gilt für bis zu 5 Einsätze pro Halbserie in einer im Freigabeantrag bestimmten Erwachsenenmannschaft. Weitere Einsätze werden als Spielen ohne Spielberechtigung gewertet. Der Jugendliche muss jedoch mindestens ein mal pro Halbserie eingesetzt werden.

4.2.5. Die Freigabe muss im Mannschaftsmeldeformular der Mannschaft, für die der Jugendliche freigegeben wird, mit der Ziffer 4.2. kenntlich gemacht werden.

4.2.6. Die Freigabe umfasst nur Punktspiele, keine Pokalspiele.
4.2.7. Nach Ende der Halbserie prüft die spielleitende Stelle, ob der Jugendliche entsprechend sei​ner Spielstärke eingesetzt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird die Freigabeinstanz informiert und gemeinsam Abhilfe durch Umstellung geschaffen. Da die Spielstärke von Jugendlichen erheblich schwanken kann, muss nicht nur innerhalb der Mannschaften sondern auch darü​ber hinaus umgestellt werden.
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